
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/5/9 89/02/0220
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AVG §45 Abs2;

KFG 1967 §99 Abs5 idF 1977/615;

KFG 1967 §99 Abs5 idF 1982/362;

Rechtssatz

Den zur Wahrnehmung der Vorgänge des ö;entlichen Straßenverkehrs bestellten und geschulten Organen der

Sicherheitswache kann zugebilligt werden, mit Sicherheit festzustellen, ob und welche Witterungsverhältnisse die

Beleuchtung eines Kraftfahrzeuges erforderlich machen (Hinweis E 16.6.1952, VwSlg 2573/A, 27.1.1966, 1897/64, und

31.3.1966, 493/65).

Schlagworte

Beweismittel Zeugenbeweis Zeugenaussagen von Amtspersonen
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